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I. Einschätzung in der Literatur 
 

Schlägt man im Palandt nach findet man unter § 612 a 
BGB keine umfangreiche Kommentierung. Dort sind dem 
Maßregelungsverbot gerade einmal 16 Zeilen eingeräumt. 
Im Arbeitrechtshandbuch von Schaub wird § 612 a BGB 
nur mit 24 Zeilen und vorrangig im Zusammenhang mit den 
Themen Arbeitskampf und Streik erwähnte. Der Küttner 
widmet dem Maßregelungsverbot immerhin 38 Zeilen. Aber 
dies überwiegend nur im Zusammenhang mit der Teilnah-
me von Arbeitnehmern an einem rechtmäßigen Streik und 
einem gewerkschaftlichen Einsatz3. Spiegelt diese eher 
dürftig anmutende Kommentierung die tatsächliche Bedeu-
tung des Maßregelungsverbots - vor allem in der anwalt-
lichen Praxis - wieder? Thüsing hält § 612 a BGB sogar 
schlicht für überflüssig4. Er begründet seine Auffassung 
damit, dass sich mit der Schaffung des § 612 a BGB 
die Rechtstage nicht geändert habe, vielmehr § 612 a 
BGB lediglich ein allgemeines Verbot maßregelndes 
Verhalten des Arbeitgebers enthalte, welches aber 
bereits in dem Verbot rechtsmissbräuchlichen bzw. 
sittenwidrigen Handels gem. §§ 138, 242 BGB enthal-
ten sei5. Demgegenüber ist Laux der Ansicht, dass das 
Maßregelungsverbot eine normative und bisher zu we-
nig beachtete gesetzgeberische Grundsatzentschei-
dung darstelle6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Palandt, 63. Aufl. § 612 a BGB. 
2 Schaub, Arbeitsrechtshandbuch, 10. Aufl., Rn 165,     
  194, 202 
3 Küttner, Personalhandbuch 2002, 9. Aufl., 262, Rn 35,  
   36, 37 
4 Thüsing, Gregor, Anwendungsbereich und  
   Regelungsgehalt gem. § 612 a BGB, NZA 1994,  
   S. 728ff,  732. 
5 Thüsing, a.a.0. 
6 Laux, Andreas, Das Maßregelungsverbot des  
   § 612 a BGB, Arbeitsrecht im Betrieb, S. 389ff, 392. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I I .  Inhalt  und Umfang 

 
§ 612 a BGB wurde in Umsetzung des Art. 5 der EG-
Richtlinie 75/177/ EWG vom 10.2.1975 und des Art. 7 
der EG-Richtlinie 76 /207/EWG vom 9.2.1976 vom 
Bundesgesetzgeber geschaffen und ist am 21.8.1980 in 
Kraft getreten7. Der Gesetzgeber ging mit Schaffung 
dieser generellen Norm über den Regelungscharakter 
der Richtlinien der EU hinaus8. Verlangt war lediglich, 
diejenigen notwendigen Maßnahmen zu treffen, um 
Arbeitnehmer vor Kündigungen zu schützen, die ledig-
lich eine Reaktion des Arbeitgebers auf eine Be-
schwerde im Betrieb oder eine gerichtliche 
Geltendmachung auf Einhaltung des Grundsatzes glei-
cher Lohn bzw. Gleichbehandlung darstellten9. Das 
Maßregelungsverbot schützt den Arbeitnehmer, der in 
zulässiger Weise seine Rechte ausübt. Dies bedeutet 
umgekehrt, dass derjenige Arbeitnehmer, der bei 
Wahrnehmung seiner Rechte gegen arbeitsvertragliche 
Pflichten verstößt, sich die mit diesem Verstoß verbun-
dene Reaktion des Arbeitgebers gefallen lassen muß. 
Der Arbeitnehmer hat also keinen Rechtfertigungsgrund 
für die Verletzung seiner Pflichten aus dem Arbeitsver-
hältnis bei der Wahrnehmung seiner Rechte unter Be-
rufung auf § 612 a BGB10. Sinn und Zweck des 
Maßregelungsverbots soll der Schutz der Selbstbe-
stimmung des Arbeitnehmers sein, das Selbstbestim-
mungs-recht des Arbeitnehmers stärken11. Oder, so 
Thüsing, der Arbeitnehmer soll geschützt werden, keine 
Angst davor haben zu müssen, Nachteile in Kauf neh-
men zu müssen, wenn er ein ihm zustehendes Recht 
ausübt12. Offenbar besteht Einigkeit darüber, dass es 
dem Gesetzgeber darum ging, die Willensfreiheit des 
Arbeitnehmers, ob er ein Recht ausüben will oder nicht, 
zu schützen. Darum soll der Schutz auch dann greifen, 
wenn der Arbeitnehmer lediglich vermeintliche Ansprü-
che geltend macht, die er, auch wenn sich das erst 
hinterher herausstellt, gar nicht hat bzw. hatte. § 612 a 
BGB würde sonst, so Küttner, leerlaufen13. Schutz-
zweck der Norm ist also die Willensfreiheit des Arbeit-
nehmers. Er soll entscheiden können, ob er ein Recht 
ausübt oder nicht. Die Grenze dieser Rechtsausübung 
ist, wie sonst auch, der Rechtsmissbrauch. § 612 a 
BGB enthält keine Beweislastregel. Damit trägt grund-
sätzlich der Arbeitnehmer die Beweislast für die Be-
hauptung, die Maßnahme des Arbeitgebers auf Grund 
der Ausübung eines ihm zustehenden Rechtes würde 
ihn benachteiligen. 

 

 

 

 

Allerdings wird von den Gerichten eine Beweiserleich-
terung in den Fällen zu Gunsten des Arbeitnehmers 
angenommen, in denen ein offensichtlicher Zusam-
menhang zwischen der Maßnahme und der Aus-
übung der Rechte besteht14. Rechtsfolge des § 612 a 
BGB ist, dass Kündigungen aber auch Anordnungen 
oder Arbeitszuweisungen, die verbotswidrig erfolgten, 
nichtig und für den Arbeitnehmer nicht verbindlich 
sind. 

III. Praxisbeispiele 

Welche Bedeutung § 612 a BGB vor allem vor dem 
Hintergrund der derzeitigen wirtschaftliche Situation in 
der Praxis haben kann, in der in Folge des Drucks bei 
den sogenannten variablen Kosten, Entlassungen, 
Änderungskündigungen, Rückgruppierungen, Lohn-
kürzungen, Verlängerung der Arbeitszeit ohne Lohn-
ausgleich als Maßnahmen getroffen werden, mögen 
die folgenden Beispiele aus der Praxis aufzeigen: 

1. Arbeitsgericht Frankfurt am Main: 

Klage gegen Rückgruppierung, örtl. Versetzung 
und Aufgabenänderung als Folge 

In einem Rechtstreit vor dem Arbeitsgericht Frankfurt 
am Main15 hat der Kläger mit seiner Feststellungskla-
ge Erfolg gehabt, wonach die durch die Beklagte vor-
genommene Rückgruppierung unzulässig war. Die 
Beklagte ging in Berufung. In dem Berufungsverfah-
ren16 geht es nunmehr nicht mehr nur allein um die 
korrigierende Rückgruppierung17, sondern auch um 
die Frage, ob nicht Maßnahmen, die die Beklagte 
angeordnet hat, nachdem der Kläger Klage erhoben 
hat, nichtig sind? Das Landesarbeitsgericht hat also 
auch darüber zu entscheiden, ob die Beklagte im 
Rahmen ihres Direktions- und Weisungsrechts ge-
handelt hat oder  
 
 
 
 
 
7 EG-Anpassungsgesetz v. 13.8.1980, BGBl. S.     
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8 Thüsing, a.a.O., S. 728 
9 Preis, § 612a, Rn 1. 
10 Küttner, a.a.O.., 262, Rn 38. 
11 Küttner, a.a. O.., 262, Rn 39.  
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der Anordnung auf örtliche Versetzung und Zuweisung 
weiterer Aufgaben im Sinne des § 612 a BGB besteht. 
Zweifelsohne sind die angeordnete Versetzung und 
auch die Zuweisung weiterer Aufgaben als Maßnahmen 
i.S.v. § 612 a BGB anzusehen. Wegen der fehlenden 
Beweislastregel in der Norm hat grundsätzlich der Klä-
ger den Zusammenhang zu beweisen. Da hier aber ein 
sehr enger zeitlicher Zusammenhang gegeben ist18, 
dürfte dies zu Gunsten des Klägers anzunehmen sein. 
Mithin hat der Kläger in diesem Verfahren über das 
Maßregelungsverbot eine Norm auf seiner Seite, die 
ihm seine Position deutlich verbessert. Vielleicht nicht 
zuletzt deshalb ruht das Verfahren derzeit wegen lau-
fender Vergleichsverhandlungen. 

 

2. Bundesarbeitsgericht 

Anspruch des Arbeitnehmers auf freiwillige Leis-
tung des Arbeitgebers auch ohne Zustimmung zur 
Mehrarbeit ohne Lohnausgleich 
 
In einem vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen 
Fall19 wurde der Klägerin eine freiwillige Leistung vor-
enthalten, weil sie einer Verlängerung ihrer Arbeitszeit 
ohne Lohnausgleich nicht zugestimmt hat. Die Beklagte 
hatte über Jahre, wenn auch als freiwillige Leistung, 
eine Erfolgsbeteiligung an alle Mitarbeiter ausgezahlt. 
Da die Klägerin im Gegensatz zu den meisten anderen 
Beschäftigten sich weigerte wöchentlich zwei Stunden 
ohne Lohnausgleich mehr zu arbeiten, verweigerte die 
Beklagte ihr die Auszahlung der Erfolgsbeteiligung, 
versprach ihr aber, bei Zustimmung doch noch zu zah-
len. Das BAG gab der Klägerin Recht und sah dies als 
eine Verletzung des Maßregelungsverbots an. 

 

3. Arbeitsgericht Frankfurt 

Kündigung nach Scheitern der Verhandlungen über 
Geschäftsführervertrag; Maßregelungsverbot bietet 
Basis für Vergleichsverhandlungen 
 
In einem weiteren vor dem Frankfurter Arbeitsgericht 
verhandelten Fall20 wurde dem Kläger mit der Begrün-
dung gekündigt, er habe das Angebot zum Abschluß 
eines Geschäftsführervertrages nicht angenommen. Da 
die Verhandlungen gescheitert seien, käme eine Wei-
terbeschäftigung nicht in Frage. Der Kläger hat in sei-
ner Kündigungsschutzklage vorgetragen, 
 
 

er habe deshalb das Angebot nicht annehmen wollen, 
weil er sich bei Annahme des Angebots gegenüber 
seiner vorherigen Position deutlich schlechter gestellt 
haben würde. So hätte er seinen Arbeitnehmerstatus 
verloren ohne einen entsprechenden Gehaltsaus-
gleich hierfür zu bekommen, seine Kündigungsfrist 
wäre von neun auf sechs Monate reduziert worden 
und die bis dahin geltende Tantiemeregelung sei in 
dem Vertragsangebot nicht mehr enthalten gewesen. 
Neben dem angestellten Kläger waren in dem Unter-
nehmen der Beklagten lediglich noch zwei weitere 
Mitarbeiter beschäftigt. Das Kündigungsschutzgesetz 
wäre also zu Gunsten des Klägers in diesem Fall 
nicht einschlägig gewesen. Es blieb hier also nur das 
Maßregelungsverbot, zumal die Beklagte selbst in 
dem Kündigungsschreiben den Zusammenhang der 
Kündigung mit der Ablehnung des Angebots herstell-
te, mithin für den Kläger keinerlei Beweisschwierigkei-
ten hinsichtlich der Kausalität bestanden. Dies führte 
für den Kläger jedenfalls zu einem akzeptablen Ver-
gleich, den er sonst nicht erzielt hätte. 

 

IV. Fazit 
 
Da der Gesetzgeber bei Schaffung des § 612 a BGB 
über die EU-Richtlinien hinausging, mithin eben nicht 
nur dem generellen Verbot einer Benachteiligung 
genügen wollte, kommt schon aus diesem Grunde der 
Norm eine besondere Bedeutung zu, die über die 
allgemeinen Rechtsgedanken der §§ 138,242 BGB 
hinausgeht. Das Maßregelungsverbot stärkt die Wil-
lensfreiheit der Arbeitnehmer. Die Norm richtet sich 
daher in erster Linie unterstützend an diese. Schon 
um der Klarheit willen ist daher eine Ableitung aus 
allgemeinen Vorschriften abzulehnen. Vielmehr war 
die Initiative des Gesetzgebers offenbar so gewollt, 
eben nicht nur EU-Recht umzusetzen, wozu er ver-
pflichtet war, sondern auch die Möglichkeit zu nutzen, 
Arbeitnehmerrechte zu stärken und zwar nicht nur 
unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung. Und 
dies kann in der Praxis auch von erheblicher Bedeu-
tung sein, was die unter Punkt 3) aufgeführten Fall-
beispiele belegen sollten. 
 

18 Vgl. Arbeitsgericht Hamburg, Urteil v. 23.7.1990, Az: 25 b 
Ca 34/90; LAG Kiel, Lage Nr. 4 zu § 612 a BGB. 

19 Bundesarbeitsgericht, Urteil v. 12.6.2002, Az: 10 AZR 
340/ 01. 

20 Arbeitsgericht Frankfurt am Main, Az: 15  
     Ca 4913/99. 
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